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Zum Thema

Kurt Pärli
Prof. Dr. iur., Professor für Soziales Privatrecht, Universität Basel

Der steigendeBedarf anPflegeundBetreuung älterer
Menschen stellt für die Gesellschaft eine grosse
Herausforderung dar. Die steigende Lebenserwar
tung, derWunsch vieler Menschenmöglichst lange
in ihren eigenen vier Wänden leben zu können, die
Knappheit an Pflege und Betreuungspersonal auf
demeinheimischenArbeitsmarkt, diehohenKosten
in stationären Einrichtungen und geänderte fami
liäre Strukturen – wesentlich mehr Frauen sind er
werbstätig undkönnendie ihnen traditionellerweise
zugeschriebene Angehörigenpflege nicht überneh
men, und auch die Männer sind dazu nicht bereit –
tragen dazu bei, dass pflege und betreuungsbedürf
tige Personen nach alternativen Lösungen suchen
müssen.

Der «Import» vergleichsweise kostengünstiger
ausländischer Betreuerinnen (es sind fast ausschliess
lich Frauen) ist dabei einWeg, der in den letzten Jah
ren immer häufiger gewählt wird. Als wesentlicher
Treiber dieser Entwicklung erweist sich dabei auch
das Freizügigkeitsabkommender Schweizmit der EU
und ihren Mitgliedstaaten (FZA), das die Beschäfti
gungvonPersonenausdemEURaummassiv erleich
tert. Als Vermittler zwischen der inländischen Nach
frage und dem ausländischen Angebot treten dabei
regelmässig Agenturen aus dem In und Ausland auf.
Längst nicht alle Anbieter arbeiten dabei innerhalb
der Schranken des Gesetzes. So ist beispielweise die
Arbeitsvermittlung aus dem Ausland untersagt. Es ist
hier nicht der Ort, die rechtlichen Rahmenbedin
gungen des «Imports» darzustellen. Das ist in dieser
Zeitschrift bereits zu einem früheren Zeitpunkt
erfolgt,1 und zudemfinden sichheute zahlreiche be

1 Kurt Pärli, Rechtsfragen der Beschäftigung ausländi
schenPflegepersonals, in: Pflegerecht 2/2012, S. 91–100;
GabrielaMedici, VerfassungsrechtlichePerspektive auf
die Pendelmigration zurAlterspflege in schweizerischen

hördliche Informationen und Dokumentationen
privater Organisationen, die einen guten Überblick
über Rechtslage und Gerichtspraxis bieten.2

Der «Export», nicht der Pflege, aber der pflege und
betreuungsbedürftigen Personen, ist in jüngerer Zeit
ebenfalls zu einem Thema geworden. Mit einem be
sonders krassen Fall mussten sich die Strafgerichte
auseinandersetzen. Um die hohen Pflegekosten in
der Schweiz zu sparen, hatte eine Frau einendemenz
kranken 74jährigen Mann, von dem sie zur Rege
lung seiner Angelegenheiten bevollmächtigt worden
war, in Indien einer ihr nicht bekannten Person ge
gen eine geringe Entschädigung zur Betreuungüber
lassen. Nach relativ kurzer Zeit verstarb der Mann.
Die Frau wurde u. a. wegen Entführung zu einer Frei
heitsstrafe von vier Jahren verurteilt.3 Nicht mit die
ser Form des «Exports» zu vergleichen sind Konstel
lationen, in denen betreuungsbedürftige Personen
und ihre Angehörigen sich entscheiden, zur Pflege
und Betreuung in vergleichsweise günstigere Ein
richtungen ins Ausland zu gehen. Besonders attrak
tiv seien, folgt man den Werbeversprechungen der
Anbieter, Angebote zur Demenzpflege in Asien; für
vergleichsweise wenig Geld bekomme man eine qua
litativ hochstehende Pflege und Betreuung.

Privathaushalten, in: Pflegerecht 2/2016, S. 79–91.
2 http://www.bs.ch/publikationen/gleichstellung/2016

careratgeber.html; https://www.seco.admin.ch/seco/
de/home/Arbeit/Personenfreizugigkeit_Arbeitsbezie
hungen/schwarzarbeit/Arbeit_korrekt_melden/Private_
Arbeitgebende/Arbeitsvertragsrecht.html; http://www.
unia.ch/uploads/tx_news/20160615AufrufHausan
gestellte.pdf; http://respektvpod.ch/meinerechte/, zu
letzt besucht am 12. 7. 2016.

3 Das Bundesgericht bestätigte am 14. Januar 2014 das
Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich, siehe Bun
desgericht, strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in
Strafsachen 6B.375/2013.
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Abgeschlossen wird das Forum mit einem Blick auf
die rechtlichenAspekte des Exports der Pflegebedürf
tigkeit. Hardy Landolt zeigt die (hohen) Hürden auf,
die der Finanzierung der Pflege ausserhalb der
Schweiz imWege stehen.

Ziel dieses Forums ist, aus verschiedener Perspek
tive einenBlick auf die beidenPhänomene «Import»
einerseits und «Export» andererseits zu richten. Der
Beitrag von Karin van Holten und Eva Soom Ammann
thematisiert die «Grenzüberschreitende Dimension
in der Langzeitversorgung» und analysiert das «Im
portExport»Phänomen auf lokaler, nationaler und
internationaler Ebene. Sarah Schilliger beleuchtet das
Spannungsfeld zwischenmarktwirtschaftlicherVer
tragslogik und Logik der häuslichen Sphäre im Kon
text der 24StundenBetreuung. Ist «FairCareMig
ration» möglich? Zu dieser Frage äussert sich Beat
Vogel.Er stellt in seinem Beitrag das «CaritasModell»
mit seinen Chancen und den Widersprüchen dar.

Grenzüberschreitende Dimensionen in der Langzeitversorgung

Karin van Holten
lic. phil., Careum Forschung, Forschungsinstitut der Kalaidos FH Gesundheit, Zürich

Eva Soom Ammann
Prof. FH, Dr., Berner Fachhochschule, Departement Gesundheit

I. Einleitende Gedanken

Die Langzeitversorgung in der Schweiz steht ange
sichts demografischer und gesellschaftlicher Ent
wicklungen vor grossen Herausforderungen.1 Hür
den in der Sicherstellung einer umfassenden und
alltagsnahen Unterstützung und Pflege bestehen
sowohl bezüglich einer bedürfnisgerechten Ange
botsstruktur sowie hinsichtlich finanzieller wie per
soneller Ressourcen. Einerseits schränken der Druck
zur Wirtschaftlichkeit sowie knappe Personalres

1 FrançoisHöpflinger, LucyBayerOglesby,Andrea
Zumbrunn, Pflegebedürftigkeit und Langzeitpflege im
Alter, Aktualisierte Szenarien für die Schweiz, Bern,
2011.

sourcendie professionellenDienstleister ein.2 Ande
rerseits stösst die Ressource von unbezahlt engagier
ten Angehörigen oder Freiwilligen in Folge von
gesellschaftlichen Entwicklungen (Mobilität, weib
liche Erwerbsintegration, Wandel von Familienfor
men usw.) an Grenzen.3 Vor diesem Hintergrund
lassen sich in der Schweiz grenzüberschreitende Lö
sungsansätze zur Sicherung der Langzeitversorgung
beobachten: Transnationale Angebote schliessen

2 Hélène Jaccard Ruedin, France Weaver, Ageing
Workforce in an Ageing Society, Wie viele Health Pro
fessionals braucht das Schweizer Gesundheitssystem bis
2030?, Zürich, 2009.

3 Schweizerischer Bundesrat, Unterstützung für be
treuende und pflegende Angehörige, Situationsanalyse
und Handlungsbedarf für die Schweiz, Bericht des Bun
desrates, Bern, 5. Dezember 2014.
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